
Familienzuschlag: pauschal oder nach Einkommen
Beitrag von „Jooge“ vom 13. Mai 2011 16:21

Hallo!

Wie wird bei Beamten der Zuschlag für "unverheiratet, ein Kind" festgelegt?
Ist das eine Paulschale oder ist er abhängig vom Gehlat?

Gruß

Jooge

Beitrag von „Momo74“ vom 13. Mai 2011 18:05

Ist ein Festbetrag und wie im anderen Strang schon erwähnt, bekommt nur einer und der, der
Kindergeld bezieht. In deinem Fall die Differenz zwischen 2 und 1.

http://www.lbv.nrw.de/beztab/besoldu…hlag_010411.pdf

Beitrag von „Jooge“ vom 14. Mai 2011 20:55

Danke!

Beitrag von „gartenzwerg“ vom 25. Mai 2011 21:21

Hallo,

hab das Prozedere hier in NRW gerade selber durch, bin auch unverheiratet mit Kind... Elender
Papierkrieg!

1https://www.lehrerforen.de/thread/29758-familienzuschlag-pauschal-oder-nach-einkommen/

http://www.lbv.nrw.de/beztab/besoldung_01042011/familienzuschlag_010411.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/29758-familienzuschlag-pauschal-oder-nach-einkommen/


Bei uns kommt auch noch dazu, dass mein Lebensgefährte und ich auch noch getrennte
Wohnsitze haben, aber ich bekomme beide Stufen des Familienzuschlags. Das LBV hat einen
Fragebogen um festzustellen, ob ich mit 184 Euro Kindergeld, Familienzuschlag Stufe 2 (98
Euro irgendwas) und dem Unterhalt des Vaters über oder unter dem Grenzsatz von 677 Euro
liege. Falls ja, bekommt man auch unverheiratet beide Stufen des Familienzuschlags.

Da es in einer laufenden Beziehung ja gar nicht so leicht ist, zu sagen, wieviel Unterhalt der
Vater jetzt tatsächlich zahlt (ist ja halt nach Bedarf halbe-halbe), musste ich eine
Gehaltsabrechnung von ihm einschicken. Anhand seines Netto-Gehalts wurde nach der
Düsseldorfer Tabelle für Scheidungsfälle geguckt, wieviel Unterhalt er zahlen MÜSSTE, und das
wurde dann einfach so als Zahl festgesetzt.

Hoffe, das hilft dir doch noch weiter!

LG

2https://www.lehrerforen.de/thread/29758-familienzuschlag-pauschal-oder-nach-einkommen/

https://www.lehrerforen.de/thread/29758-familienzuschlag-pauschal-oder-nach-einkommen/

